
 
Die Neue Altstadt „erleben und genießen“ - für ein Miteinander von 

Wohnen und Gastronomie 
 
 
Mit dem Ziel, zu einem besseren Miteinander von Altstadtbewohner*innen und gastronomischer Nutzung 
beizutragen, haben sich die gastronomischen Betriebe rund um den Hühnermarkt, ihre Vermieter*innen 
und die Quartiersmanagerin - DomRömer GmbH auf folgendes Maßnahmenpaket verständigt:  
 
 Die gastronomischen Betriebe ergreifen aktiv die notwendigen Maßnahmen, um beim Einsatz von 

Musik im Außenbereich einem Lärmpegel von maximal 60 dB(A) bis 22 Uhr und während der Nachtzeit 
ab 22 Uhr von maximal 45 dB(A) einzuhalten, durch: 

 
 Begrenzung der tatsächlichen Ausgangsleistung technischer Anlagen in den Innenräumen zur 

Reduzierung der messbaren Pegel im öffentlichen Bereich mit dem Ziel der Einhaltung der 
vorgegebenen Grenzwerte  

 Türen und Fenster sind insbesondere in den Nachtstunden ab 22 Uhr geschlossen zu halten 
 Keine direkte Beschallung der Außenbereiche  

 
 Im gastronomisch genutzten Außenbereich sollen zusätzliche Hinweisschilder angebracht werden, mit 

denen Besucherinnen und Besucher zu mehr Rücksichtnahme gegenüber den Anwohnerinnen und 
Anwohnern spätestens ab 22 Uhr angehalten werden.  

 
 Um eine Vermüllung des Areals durch Hinterlassen von Gläsern und Glasbruch, Flaschen, 

Essensresten etc. vermeiden bzw. zu reduzieren, werden die gastronomischen Betreiber freiwillig 
folgenden Beitrag leisten:  

 
 Einsammeln der verbliebenen Flaschen und Gläser durch Mitarbeitende vornehmlich im Bereich 

des „Hühnermarktes“ und der Straße „Markt“ nach Betriebsschluss  
 Sofern erforderlich, Aufstellen von zusätzlichen Müllbehältern im Bereich der Außengastronomie 

während der Öffnungszeiten 
 
 Die Terminvereinbarungen und Reinigungsintervalle zur Durchführung von Sockelreinigungen werden in 

Abstimmung zwischen FES und DomRömer GmbH intensiviert. 
 
 Die Gastronomiebetriebe stellen sanitäre Einrichtungen im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen bereit. 

Die Mitarbeiter*innen der Betriebe sind darüber hinaus angehalten, Besucherinnen und Besucher auf 
Nachfrage auf die im Umfeld gelegenen öffentlichen Toilettenanlagen hinzuweisen.  

 
 

 

 

 

 

         
 

 


